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©ipiftüdfe auffen rifffg ffnb, im Qnnern aber nodg eine

geringe gefiigfeit befigen; ei barf ferner im tnnerffen
Kern fein ©ipifriftäßdgen me^r nactjweiibar fein. Sei
ben Srennöfen für ©fftidggipi îann man §roei §aupt=
gruppen untsrfdgeiben unb jroar erfteni Ofen, In benen
ber ©ipiftein mit ber Kogie in Sexührung fommi unb swel»
teni Srennöfen, in benen ber SRofjgipi nur mit ber glamrne
in Serüijrung tritt.

Sludg bie Srennöfen für ©ftrichgipi jefgen eine te'gr=

reiche Éjiftorifd^e ©ntroicElung. Son bem äiteften Ses»
fahren bei ©ipibrenneni in SÖteilern ober Raufen, füijrt
ber tedgnifdge SBeg über bie ©ipigrubenöfen, ©ipiftabeln
Su ben karger ©dgadgtöfen, Erfurter Kammeröfen unb
®ip§f)oeööfen, o^ne öamit alle Sauarten erfüjöpft ju
gaben. ®ine Hauptforberung an ben Ofen ift ein gleldi)»
müßiger Sranb, ba nur in biefem gaß ein roirtfefeafilid^
reiner ©fitkggipi etjielbar ift. (Sdgtuff folgt.)

fenerMj(iiier»2iipttg ii ötrlili«.
(Sotrefponbenj.)

SlKiafyrltdj jar Herbffselt, nor Seginn ber Heisperiobe,
erfdgeint tn ben amtlichen Publtfationiorganen ber jür»
d^erifc^en ©emeinben bie Intünbigung, bag bie „geuer»
fdgau" igrei Imtei malten unb aße geuerfießen tn ber
©emetnbe einer etnge^enben Kontrolle untexmerfen merbe.
Sie publifation ift gewöhnlich mit ber Slufforberung
oerbunben, befette unb reparaturbebürftige geuerungi»
anlagen gehörig in ©tanb fteflen, Ofen unb Kodggerbe

auifirei^en ju laffen. Stefe Infünbigung unb ber Se»

fudg bei geuerfdgaueti wirb ja ttic^t aüetotii mit greu»
ben aufgenommen, herüber weiff ber geuerfdgauer aßet»

ijanb llnerfreulicgei ju bc-ricgten, menn er feine Obliegen»
fetten pffidgtgemäff p erfüflen trautet.

Sie geuerfdjau ift eine fdfjon aui alter $ett fiant»
menbe ^nftitution, benn je unb je waren bie oerantwort»
liefen Organe bei ©iaatei unb ber ©emeinben barauf
bebaut, bie ©efa'gren, meldte aui unfadggemäffer ©rftel»
lung unb Sebtenung oon geuerungianlagen nidgt nur
für bai betroffene ©ebäube, fonbem manchmal audi) für
weitere ©ebSuliäffeiten unb ganse Sorf» unb ©tabtteile,
nidgt p oergeffen auefi für Sßenfcge« unb Stere, er»

warfen, burc| eine fadfjmännifdjje Kontroße auf ein SERini»

mum gerabpfetjen. ©eit ©rridgtung ber tantonalen
Sranboerffdgerungianftalt, bei welker äße ©ebäube o^ne
Sluinagme obligatorifdg oerffdgert ftnb, befielt für ben
Staat unb audg für bie ©efamtgett ber Serffcfferten nods
ein befonberei ffnanjteßei Qntereffe, ©dgabenfäße buret)
geuer mögltdgft p oergtnbem. Sie tantonale Sranb»
affeturanj fuboentiontert ba^er bie ©rfteflung non gâter»
löfdgetnridgtungen ber ©emeinben tn roeitgegenfeem äßaffe.
@in ebenfoldgei ^ntereffe gaben audg bie prioaten 3Ro»

Mliaroerffdgerungigefeflfdgaften, welche butch namhafte
8agiungen an bie tantonale Sranboerffdgerungianftalt
beren Seftrebungen pr Sermeßrung unb Serbefferung
^er geuer löfdgetmidgtungen unterftügen.

Sie Serorbnung betreffenb bie geuerpolijei für ben
Danton 3ö^ oom 31. Sejember 1910 enthält tn 153
Paragraphen betaißierte Sorfd^riften über Serfe^r mit

geiier unb feuergefsgriidgen ©egenftänben, Sraniport,
Sagerung, Seganblung unb Settauf oon Petrol, Sengln,
Serpentin, ©rploftofioffen ufw., über Seleuegtungi», Koj|»
unb Çeipngidnricgtungen, über ©rffeßung unb Unter»
galt unb Reinigung oon geuerungianlagen, über Söfcg»
etnridgtungen, über |>anbfabung "ber generpoiijel unb
enblicl über ©trafbeftimmungen. einigen befonberen
Serorbnungen ftnb bie Sorfdjriften über Unterbringung
oon Slutomobilen unb SRotorbooten unb bei gtefür be»

nötigten Sengini, über Karbib unb Sl^etglen, über @tn»

ridgtung unb Setrteb oon Kinematograpgen Sgeatern unb
gilmoexletggefdgäften ufw. niebergelegt. lui biefer turnen
lufjägiung ift erfi^ilidg, ein wie wettfegmeifigei @ebiet
bai geuerpoltjeiwefen umfcgitefft unb welche Sebeutung
ber gsuetfcyau beipmeffen ift.

Sie amtlidg beffeßten geuerfdgauer im Kanton güridg
gaben ftdg oor Sauren p einem Serbanbe pfammenge»
fdgioffen, jwedfi gegenfeitiger luftlärung unb Selegrung
über Pffidgten unb Obltegengetten biefer guntîionâre.
Sie Sirettion bei Qnnern bei Kantoni 3üricg oeran»
ffaltet in gewiffen Seitinteroaßen fpejieUe geuerf^auer»
Surfe, ©o gaben btefei Qagr je ein folder in äBinter»
tgur mit etwa 100 Seilnegmern unb tn |)tnmil mit 60
Seilnegmern ftattgefunben. Sonneritag ben 22. September
1927 gat mit einer Seilnegmerjagi oon p!a 110 Starttt
ein foirer QfnftruftiotiëfurS tn Oerliton ftattgefunben.
Çerr Ibjuntt greg oon ber tantonalen geuerpotigei wtei
tn feinem ©röffnungiworte auf bie groffe Serantwort»
Hdgteit ber geuerf^auer gtn, weldgen ©ebäubewerte oon
über 4 Stißiarben granten im Kanton gürid) anoer»
traut ffnb ; bie Stobiliarwerte werben biefe ©umme eger
nodg überfteigen.

§err Sanner, ©geffeuerftgauer ber ©tabt gürisg
referierte in eingegenber unb flarer SBetfe über bie Surdg»
fügrung ber geuerfdgau, Kontroße in Um» unb 9teu=
bauten, über ©rfteßung unb Kontroße oon geuerungi»
anlagen. @r erläuterte oon @runb auf ben ©ang ber
Kontroße in einem Saüerngegöfte, Stietgaui unb in ©e«

fdgäftilofalitaten, baran erinnernb, baff^ei pfliegt bei
Unterfu<genben fei, aüe fßäume p belügen unb ftd]
nie auf bloffe Angaben ber Sewogner p oerlaffen. ©r
gat barauf p adgten, ob unb wo Me 3fe§e aufbewahrt
wirb, ob Sager oon feuergefägrlidgen Stoffen, Sennin ic.
oorganben, ob an unftattgaften Orten Siotorfa|rjeuge
eingefteßt feien. Ser geuerfdgauer mu^ bie Hausfrauen
auf btei unb fenei aufmerffam maigen, fte ermagnen,
ben Sügeleifenfteto bei Sidgtgebrau^ immer p siegen,
Bünbgöljer unb petrolfannen aui bem Seteidje oon
geuerfteßen unb fo ju plajieren, baff bie Kinber nidgt
fo leidgt fxdg 3ü«bgöljer aneignen tonnen, ülucb muff
ber geuerfdgauer ftdg baoon überjeugen, ob ber Kamin»
feger orbnungigemäff fetnei „fdgwarjen" SlmteS waltet.
Sei ©aifeuerungen ffnb ©ummifdgiäudge auf Sicfftigteit
SU prüfen. Unbenügte ßiaudgrögrenöffnungen in Kaminen
bürfen nidgt mit Papier oerfiopft ober fibertapejiert,
fonbem foüen burdg gutpaffenbe Sle^bficgfen oerf<|loffen
werben. In Qentraigetsungitamine foßen feine geuer»
fteßen aui SBogn» unb ©dgiafräumen angefdgioffen wer»
ben. Sie oielerlei ©efdgäftibetriebe mit geuerungianlagen
ergeifdgen eine intenffoe ßladgfdgau. Ser Referent weift
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Gipsstücke außen rissig sind, im Innern aber noch eine

geringe Festigkeit besitzen; es darf ferner im innersten
Kern kein Gipskriställchen mehr nachweisbar sein. Bei
den Brennöfen für Eftrichgips kann man zwei Haupt-
gruppsn unterscheiden und zwar erstens Ofen, in denen
der Gipsftein mit der Kohle in Berührung kommt und zwei-
tens Brennöfen, in denen der Rohgips nur mit der Flamme
in Berührung tritt.

Auch die Brennöfen für Estrichgips zeigen eine lehr-
reiche historische Entwicklung. Von dem ältesten Ver-
fahren des Gipsbrennens w Meilern oder Haufen, führt
der technische Weg über die Gipsgrubenöfen, Gipsstadeln
zu den Harzer Schachtöfen, Erfurter Kammeröfen und
Gipshochöfen, ohne damit alle Bauarten erschöpft zu
haben. Eine Hauptforderung an den Ofen ist ein gleich-
mäßiger Brand, da nur in diesem Fall ein wirtschaftlich
reiner Eftrichgips erzielbar ist. (Schluß folgt.)

RmWm-TWU in Oerlitn».
(Korrespondenz.)

Alljährlich zur Herbstzeit, vor Beginn der Heizperiode,
erscheint in den amtlichen Publikationsorganen der zür-
cherischen Gemeinden die Ankündigung, daß die „Feuer-
schau" ihres Amtes walten und alle Feuerftellen in der
Gemeinde einer eingehenden Kontrolle unterwerfen werde.
Die Publikation ist gewöhnlich mit der Aufforderung
verbunden, defekte und reparaturbedürftige Feuerungs-
anlagen gehörig in Stand stellen, Ofen und Kochherde
ausstreichen zu lassen. Diese Ankündigung und der Be-
such des Feuerschauers wird ja nicht allerorts mit Freu-
den aufgenommen, darüber weiß der Feuerschauer aller-
Hand Unerfreuliches zu berichten, wenn er seine Obliegen-
heiten pflichtgemäß zu erfüllen trachtet.

Die Feuerschau ist eine schon aus alter Zeit stam-
mende Institution, denn je und je waren die verantwort-
lichen Organe des Staates und der Gemeinden darauf
bedacht, die Gefahren, welche aus unfachgemäßer Erstel-
lung und Bedienung von Feuerungsanlagen nicht nur
für das betroffene Gebäude, sondern manchmal auch für
weitere Gebäulichkeiten und ganze Dorf und Stadtteile,
nicht zu vergessen auch für Menschen und Ttere, er-
wachsen, durch eine fachmännische Kontrolle auf ein Mini-
mum herabzusetzen. Seit Errichtung der kantonalen
Brandversicherungsanftolt, bei welcher alle Gebäude ohne
Ausnahme obligatorisch versichert sind, besteht für den
Staat und auch für die Gesamtheit der Versicherten noch
ein besonderes finanzielles Interesse, Schadenfälle durch
Feuer möglichst zu verhindern. Die kantonale Brand-
affekuranz subventioniert daher die Erstellung von Feuer-
löscheinrichtungen der Gemeinden in weitgehendem Maße.
Ein ebensolches Interesse haben auch die privaten Mo-
biliarversicherungsgesellfchaften, welche durch namhafte
Zahlungen an die kantonale Brandversicherungsanstalt
deren Bestrebungen zur Vermehrung und Verbesserung
der Feuerlöscheinrichtungen unterstützen.

Die Verordnung betreffend die Feuerpolizei für den
Kanton Zürich vom 31. Dezember 1910 enthält in 153
Paragraphen detaillierte Vorschriften über Verkehr mit

Feuer und feuergefährlichen Gegenständen, Transport,
Lagerung, Behandlung und Verkauf von Petrol, Benzin,
Terpentin, Explosivstoffen usw., über Beleuchtungs-, Koch-
und Heizungseinnchtungen, über Erstellung und Unter-
halt und Reinigung von Feuerungsanlagen, über Lösch-
einrichtungen, über Handhabung "der Feuerpolizei und
endlich über Strafbeftimmungen. In einigen besonderen
Verordnungen sind die Vorschriften über Unterbringung
von Automobilen und Motorbooten und des hiefür be-

nötigten Benzins, über Karbid und Azetylen, über Ein-
richtung und Betrieb von Kinematographen Theatern und
Filmverleihgeschäften usw. niedergelegt. Aus dieser kurzen
Aufzählung ist ersichtlich, sin wie weitschweifiges Gebiet
das Feuerpoltzeiwessn umschließt und welche Bedeutung
der Feuerschau beizumessen ist.

Die amtlich bestellten Feuerschausr im Kanton Zürich
haben sich vor Jahren zu einem Verbände zusammenge-
schloffen, zwecks gegenseitiger Aufklärung und Belehrung
über Pflichten und Obliegenheiten dieser Funktionäre.
Die Direktion des Innern des Kantons Zürich veran-
staltet in gewissen Zeitintervallen spezielle Feuerschauer-
kurse. So haben dieses Jahr je ein solcher in Winter-
thur mit etwa 100 Teilnehmern und in Hinwil mit 60
Teilnehmern stattgefunden. Donnerstag den 22. September
1927 hat mit einer Teilnehmerzahl von zirka 110 Mann
ein solcher Jnstruktionskurs in Oerlikon stattgefunden.
Herr Adjunkt Fretz von der kantonalen Feuerpolizei wies
in seinem Eröffnungsworte aus die große Verantwort-
lichkeit der Feuerschauer hin, welchen Gebäudewerte von
über 4 Milliarden Franken im Kanton Zürich anoer-
traut sind; die Mobiliarwerte werden diese Summe eher
noch übersteigen.

Herr Tanner, Cheffeuerschauer der Stadt Zürich
referierte in eingehender und klarer Weise über die Durch-
Wrung der Feuerschau, Kontrolle in Um- und Neu-
bauten, über Erstellung und Kontrolle von Feuerungs-
anlagen. Er erläuterte von Grund auf den Gang der
Kontrolle in einem Baüerngehöste, Miethaus und in Ge-
schästslokalitäten, daran erinnernd, daß es Pflicht des

Untersuchenden sei, alle Räume zu besichtigen und sich

nie auf bloße Angaben der Bewohner zu verlassen. Er
hat darauf zu achten, ob und wo die Asche ausbewahrt
wird, ob Lager von feuergefährlichen Stoffen, Benzin ec.

vorhanden, ob an unstatthaften Orten Motorfahrzeuge
eingestellt seien. Der Feuerschauer muß die Hausfrauen
aus dies und jenes aufmerksam machen, sie ermähnen,
den Bügeleisenstecker bei Nichtgebrauch immer zu ziehen,
Zündhölzer und Petrolkannen aus dem Bereiche von
Feuerstellen und so zu plazieren, daß die Kinder nicht
so leicht sich Zündhölzer aneignen können. Auch muß
der Feuerschauer sich davon überzeugen, ob der Kamin-
seger ordnungsgemäß seines „schwarzen" Amtes waltet.
Bei Gasfeuerungen sind Gummischläuche aus Dichtigkeit
zu prüfen. Unbenützte Rauchröhrenöffnungen in Kaminen
dürfen nicht mit Papier verstopft oder übertapeziert,
sondern sollen durch gutpaffende Blechbüchsen verschlossen
werden. An Zentralheizungskamine sollen keine Feuer-
stellen aus Wohn- und Schlafräumsn angeschlossen wer-
den. Die vielerlei Geschäftsbetriebe mit Feuerungsanlagen
erheischen eine intensive Nachschau. Der Referent weist
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barauf ^ta, baßTlnberungen unb ifteueinrichiungen oon
geuerungSanlageni oor Veglnn ber Slrbeiten ber geuer*
fchGU angezeigt »erben müffen. ^n Neubauten ifi auf
ßrifte ©inhaltung ber Vorfcijriften ju bringen. ®efci)leifte
,famine foßen 12 cm SSÖanbßärfe erhalten ; SftauchHappen
tnf Rauchrohren bürfen legiere nur bis ju 7s aerfdjltefkn
fönnen, »egen ber Kohlenojpbgefahr. Der geuesfdjauet
hat Beobachtete SJtängel bem ©emeinberat p rapportieren,
»el^er Hauseigentümer ober Rîteter mittelfi befrißeter
Verfügung pr Qnßanbßeßung außorbert ; naß) grißab*
lauf bat ber geuerfäjauer Rachfchau p bitten. Der
Referent ergänzte feine SluSführungen burdj oerfdhiebene
Vetfpiele über unßatthafte Anlagen unb über oorgefom--
ntene Unfäße,

He« Gerlinger, S^effeuerft^auer ber ©tabt SB in*
tertfiur, referterte über baS Shema „Kamtnfegerroefen
mit 58epg auf „geuerfdfjau". Dem Kaminfeger liegt ob,
in regelmäßigen âeitabfchniiten, mtnbeßenS aber jroeimal
tm tgahre, bie Reinigung ber Kamine unb geuerßeßen
Dörpnefpnen. Hauseigentümer unb SRteter ftnb cer
pflichtet, bit je Arbeiten burdfj einen ïonjeffionierten Ka*
minfeger norn^men p laffen, Seßterer ift oerpßichtet,
fonftatierte Rtängel an geiterungSanlagen fofort bem

geuerfcbauer p melben.

Herr Ibjunft greß fpriclß über bie Unterbringung
oon SRoiorfahrzeugen. SBer ein foldjeS galjrjeug in
einem befteßenben ©ebäube unterbringen, ober ein fpe-
ZießeS ©ebäube ßiefür errieten miß, ijat bem pftänbigen
©emetnberat einen Vauplan im Doppel unter Veglelt
eines ©ituationSplaneS einzureichen ; bie Stnlage barf erft
nadfj ©eneßmigung burdSj bie fantonale geuerpolijei in
Setrieb genommen werben; fetbßoerßänbltch ftnb ßucf)
bie Vorfchriften bei fantonalen VaugefeßeS p beachten,
©aragen foßen ooßfommen feuetßdher gebaut fein, Voben,
SBänbe «nb Deelen finb aus feuerfestem Rlaierial her*
pfteßen; Süren in benachbarte Räume ftnb mit Siech
ober ©ternit p befdjlagen unb mit ©elbßfchlteßer p
oetfeljen. güt genügenbe Ventilation ift p forgen.

Der Rachmittag »ar ber praftifdEjen Arbeit gewibmet.
gn 5 ©ruppen p je 4 Klaffen »urben 20 oerfcEßebene
©ebäube tn ber ©emetnbe eingeßenb befleißigt; oon 4
bis 6 Uhr »urben aisbann oon H«rn Sanner bie münb*
liehen Referate ber 20 Klaffenführet entgegengenommen
unb entfprechenbe fehr inßruftioe SBeifungen unb 2luf,
Uärungen gegeben.

©ine folcEje belehrenbe Sagung ift für bie oerant*
»örtlichen geuerpolijeiorgane oon fehr großem SBerte;
bioergierenbe 3luffaffungen lönnen bei folthem Slnlaffe
in freier 3luSfprache richtiggeßeflt »erben. Iber auch

für bie lügemetr.hett, HauSbefißer unb Sßieter, Veftßer
oon Sftoiorfahr&eugen ufro. ifi bie ©infidht tn bas SGBefen

unb Siel ber geuerpollzet, im .gntereffe etneS gegenfei*
tigen beffern VerßänbniffeS oon fehr großer SBicEitigEett.

•îUnge^îattte liefet,
Ueber biefeS Shema ßnben »ir im „HoIzmatB" Rr,

101 com 23. SEuguß 1927 oon RidEjarb Hahn, SBien,
folgenbe intereffante Darlegungen:

©ine ber meifiumftrittenen gragen bilbet e§ fett jeher,
ob unb inwteroett baS Vtaufetn ber Kiefer ihre Ver*
roenbbarfeit iatfächlich Berabfe^t ober ob eS fleh bei ber
Stbneigung ber Verbraucher gegen angebiaute Kiefer
eigentlich um ntcßiS anbereS als ein eingewurzeltes Vor*
urteil hobelt; btefeS problem ift gegenwärtig um fo
aftueßer geworben, als DeuifcEßanb au§ ißolen, feinem
bisherigen HnuptaufbrlngungSgebiete für Kiefer, infolge
beS goßfriegeS nur befcfjränfte Mengen beziehen fann
unb »egen feines großen VebatfeS baßer zur Deel itngbeSfelben

audj nnbere Sänber heranziehen muß, wobei ber Vezug
aber infolge beS bisherigen geßhnftenS an ber Vlaufret*
heit auf foldhe ©^»ierigîeiten geftoßen ift, baß feßon in
ber legten Seit mandhe beutfehe Käufer ftch bereit er--

Härten, auch angeblauteS SRaterial mitzunehmen. SGßir

finb baher überzeugt, einem oorhanbenen Vebfirfniffe zu
entfprechen, »enn »ir baS in Siebe ßehenbe Shenta hier-
mit zur fadhlidfjen DiSfuffion fieüten.

Veim Anlaufe oon Kteferfdhnittmaterial wirb ftetS
bie Vebingung „blaufrei" befonberS heroorgehoben unb
auf bie ©inhaltung biefer eingegangenen Verpßidhiung
ftreng geachtet.

SÎéer jemals mit ber SJtanipulation oon Kiefer im
SBalbe unb an ber ©äge zu tun gehabt hat, wirb »ohl
auch bie ©rfahrung gemalt haben, baß bei ungünftiger
grühjahrSwitterung bie ©rzeugung oon „btaufreter"
©dhnitt»are großes SlergerntS bereitet unb ber zu er*
hoffenbe ®e»inn ftch leidet tn einen Verlufi umroanbeln
fann.

®aS „Vlauwerben" beS KteferholzeS, unb z»ar beS

©plinteS, »irb burch geudhtigïeit hemorgerufen, ent=

ftanben burch fcßlechteS Sagern oon SRunbholz unb Schnitt*
»are; ferner hauptfädhli^ burch zu langfameS Srodnen.
516er auch plötzliche Hit;e oerurfa^t an ßeßenben ©tämmen,
»te bieS nach 9Balbbränben beobachtet »erben ïonnte,
baS „Vlauwerben" beS Halze§.

®aS Vlauwerben ift mit ber HalzfäulniS nicht tben*
iifch unb »irb burch SRtlroorgamSmen (einer ^iljart)
heroorgerufen.

®ie große Vebeutung ber Kiefer in ©eutfdjlanb,
ni^i nur in ber gorftnoirtfehaft, fonbern audh in ber gn=
buferie, hat gahlretche Kreife mit ber grage befd(jäftigt
ob baS „Vlauwerben" bie Ver»enbbarfeit beS Hölzes
beeinflußt beziehungSweife h«abfet)t unb iß biefe grage
such ©eaenftanb befonberer »iffenfchaftlidher llnterfu*
djungen.

®aS übereinßimmenbe ©rgebnis biefer gorfdfjungen
ergibt, baß baS „angeblaute" tn feiner Vezlehung mtn*
berœertiger iß als baS „blaufreie".

@S fonnte jebodh feftgefteßt »erben, baß eS etnen
größeren SBiberßanb gegen Drucf, im trodtenen ßußanbe
ein höh«®$ ®e»idht aufroeiß. SBeitere Prüfungen er*
gaben, baß baS „angeblaute" Holz, feine SDauerhaftigfeit
betreßenb, bem anberen Holze nidht nachßeht. @S oerbleibt
nur ber eine @tn»anb, ber jebodh nur für bie ßnnlidjje
SGßahrnehmung in Vetradhi fommt, unb ber als ©dfjôn*
heitsfehler bezeichnet »erben fann.

SBenn man nun bie oorerwähnten geßßeßungen als
Satfachen nimmt, unb baS ßnb biefelben tn ooßem SJtaße,
fo »irft fidh oon felbft bie grage auf: „SBarum wirb
bie Vebtngung „blaufrei" fo fdharf gehanbhabt, eine halt*
lofe unbegrünbete Veblngung, bie bett ©rzeuger fdhwer
fdhäbigt.

2luch bie^Verroenbung ber Kiefer für Sßaggonfäßeit,
lanbwirtfdhaftlidhe SRafdhtnen, genfierrahmen, bann @rb*,
SBaffer* unb Hochbauten fpridht bagegen, ba hier oor*
»tegenb bie natürliche Holjfarbe burch einen 3lnßrich
ober ©tnbau oerfdhrotnbet.

®tefe oft ungerechtfertigte Vebtngung „blaufrei" bringt
aßen Kretfen, bie mit Kiefer tn irgenbetner SOBetfe z«
tun haben, nur ßladhteile, bem ©rzeuger Verluß an SJlaß
unb erhöhte SJlanipulatton, bem Häusler bie f<h»erere
Vefdfjaffung, bem Konfumenten höhere greife.

@S roäre »irtlidh an ber ffeit, baß aße in Vetradht
fommenben fachlichen Kreife eine SDlilberung biefer Ve*
ßimmung anßreben unb baburch auch ber VolfSwirt*
fchaft etnen 9tut$en bringen.

©rwähnt foß nodh »erben, baß bem „Vlauwerben"
burch oetfehiebene chemifche unb natürliche Sßlittel oor*
gebeugt »erben fann. ®te natürltdhen, bie größtenteils
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darauf hin, daß^Änderungen und Neueinrichtungen von
Feuerungsanlagenivor Beginn der Arbeiten der Feuer-
schau angezeigt werden müssen. In Neubauten ist auf
strikte Einhaltung der Vorschriften zu dringen. Geschleifte
Kamine sollen 12 em Wandstärke erhalten; Rauchklappen
WMauchrohren dürfen letztere nur bis zu Vs verschließen
können, wegen der Kohlenoxydgefahr. Der Feuerschauer
hat beobachtete Mängel dem Gemeindsrat zu rapportieren,
welcher Hauseigentümer oder Mieter mittelst befristeter
Verfügung zur Jnftandstellung auffordert; nach Fristab-
lauf hat der Feuerschauer Nachschau zu halten. Der
Referent ergänzte seine Ausführungen durch verschiedene
Beispiele über unstatthafte Anlagen und über vorgekom-
mene Unfälle.

Herr Berlin g er, Cheffeuerschauer der Stadt Win-
terthur, referierte über das Thema „Kaminfegerwesen
mit Bezug auf „Feuerschau". Dem Kaminfeger liegt ob,
in regelmäßigen Zeitabschnitten, mindestens aber zweimal
im Jahre, die Reinigung der Kamine und Feuerstellen
vorzunehmen. Hauseigentümer und Mieter sind ver
pflichtet, diese Arbeiten durch einen konzessionierten Ka-
minfeger vornehmen zu lassen. Letzterer ist verpflichtet,
konstatierte Mängel an Feuerungsanlagen sofort dem

Feuerschauer zu melden.

Herr Adjunkt Fretz spricht über die Unterbringung
von Motorfahrzeugen. Wer ein solches Fahrzeug in
einem bestehenden Gebäude unterbringen, oder ein sps-
zielles Gebäude hiefür errichten will, hat dem zuständigen
Gemeinderat einen Bauplan im Doppel unter Begleit
eines Situationsplanes einzureichen; die Anlage darf erst
nach Genehmigung durch die kantonale Feuerpolizei in
Betrieb genommen werden; selbstverständlich sind auch
die Vorschriften des kantonalen Baugesetzes zu beachten.
Garagen sollen vollkommen feuersicher gebaut sein, Boden,
Wände und Decken sind aus feuersicherem Material her-
zustellen; Türen in benachbarte Räume find mit Blech
oder Eternit zu beschlagen und mit Selbstschließer zu
versehen. Für genügende Ventilation ist zu sorgen.

Der Nachmittag war der praktischen Arbeit gewidmet.
In 5 Gruppen zu je 4 Klassen wurden 20 verschiedene
Gebäude in der Gemeinde eingehend besichtigt; von 4
bis 6 Uhr wurden alsdann von Herrn Tanner die münd-
lichen Referate der 20 Klassenführer entgegengenommen
und entsprechende sehr instruktive Weisungen und Auf-
klärungen gegeben.

Eine solche belehrende Tagung ist für die verant-
wortlichen Feuerpolizeiorgane von sehr großem Werte;
divergierende Auffassungen können bei solchem Anlasse
in freier Aussprache richtiggestellt werden. Aber auch

für die Allgemeinheit, Hausbesitzer und Mieter, Besitzer
von Motorfahrzeugen usw. ist die Einsicht in das Wesen
und Ziel der Feuerpolizei, im Interesse eines gegensei-
tigen bessern Verständnisses von sehr großer Wichtigkeit.

Angeblaute Kiefer.
Ueber dieses Thema finden wir im „Holzmarkt" Nr.

101 vom 23. August 1927 von Richard Hahn, Wien,
folgende interessante Darlegungen:

Eine der meistumstrittenen Fragen bildet es seit jeher,
ob und inwieweit das Blausetn der Kiefer ihre Ver-
wendbarkeit tatsächlich herabsetzt oder ob es sich bei der
Abneigung der Verbraucher gegen angeblaute Kiefer
eigentlich um nichts anderes als ein eingewurzeltes Vor-
urteil handelt; dieses Problem ist gegenwärtig um so

aktueller geworden, als Deutschland aus Polen, seinem
bisherigen Hauptaufbringungsgebiete für Kiefer, infolge
des Zollkrieges nur beschränkte Mengen beziehen kann
und wegen sàes großen Bedarfes daher zur Deckungdesselben

auch andere Länder heranziehen muß, wobei der Bezug
aber infolge des bisherigen Festhaltens an der Blaufret-
heit auf solche Schwierigkeiten gestoßen ist, daß schon in
der letzten Zeit manche deutsche Käufer sich bereit er-
klärten, auch angeblautes Material mitzunehmen. Wir
sind daher überzeugt, einem vorhandenen Bedürfnisse zu
entsprechen, wenn wir das in Rede stehende Thema hier-
mit zur fachlichen Diskussion stellten.

Beim Ankaufe von Kieferschnittmaterial wird stets
die Bedingung „blaufrei" besonders hervorgehoben und
auf die Einhaltung dieser eingegangenen Verpflichtung
streng geachtet.

Wer jemals mit der Manipulation von Kiefer im
Walde und an der Säge zu tun gehabt hat, wird wohl
auch die Erfahrung gemacht haben, daß bei ungünstiger
Frühjahrswiiterung die Erzeugung von „blaufreter"
Schnittware großes Aergernis bereitet und der zu er-
hoffende Gewinn sich leicht tn einen Verlust umwandeln
kann.

Das „Blauwerden" des Kieferholzes, und zwar des

Splintes, wird durch Feuchtigkeit hervorgerufen, ent-
standen durch schlechtes Lagern von Rundholz und Schnitt-
ware; ferner hauptsächlich durch zu langsames Trocknen.
Aber auch plötzliche Hitze verursacht an stehenden Stämmen,
wie dies nach Waldbränden beobachtet werden konnte,
das „Blauwerden" des Holzes.

Das Blauwerden ist mit der Holzfäulnis nicht iden-
tisch und wird durch Mikroorganismen (einer Pilzart)
hervorgerufen.

Die große Bedeutung der Kiefer in Deutschland,
nicht nur in der Forstwirtschaft, sondern auch in der In-
dustrie, hat zahlreiche Kreise mit der Frage beschäftigt
ob das „Blauwerden" die Verwendbarkeit des Holzes
beeinflußt beziehungsweise herabsetzt und ist diese Frage
auch Gegenstand besonderer wissenschaftlicher Untersu-
chungen.

Das übereinstimmende Ergebnis dieser Forschungen
ergibt, daß das „angeblaute" in keiner Beziehung min-
derwertiger ist als das „blaufreie".

Es konnte jedoch festgestellt werden, daß es einen
größeren Widerstand gegen Druck, im trockenen Zustande
ein höheres Gewicht aufweist. Weitere Prüfungen er-
gaben, daß das „angeblaute" Holz, seine Dauerhaftigkeit
betreffend, dem anderen Holze nicht nachsteht. Es verbleibt
nur der eine Einwand, der jedoch nur für die sinnliche
Wahrnehmung in Betracht kommt, und der als Schön-
heitsfehler bezeichnet werden kann.

Wenn man nun die vorerwähnten Feststellungen als
Tatsachen nimmt, und das sind dieselben in vollem Maße,
so wirft sich von selbst die Frage auf: „Warum wird
die Bedingung „blaufrei" so scharf gehandhabt, eine halt-
lose unbegründete Bedingung, die den Erzeuger schwer
schädigt.

Auch di<Verwendung der Kiefer für Waggonkästen,
landwirtschaftliche Maschinen, Fensterrahmen, dann Erd-,
Wasser- und Hochbauten spricht dagegen, da hier vor-
wiegend die natürliche Holzfarbe durch einen Anstrich
oder Einbau verschwindet.

Diese oft ungerechtfertigte Bedingung „blaufrei" bringt
allen Kreisen, die mit Kiefer in irgendeiner Weise zu
tun haben, nur Nachteile, dem Erzeuger Verlust an Maß
und erhöhte Manipulation, dem Händler die schwerere
Beschaffung, dem Konsumenten höhere Preise.

Es wäre wirklich an der Zeit, daß alle in Betracht
kommenden fachlichen Kreise eine Milderung dieser Be-
stimmung anstreben und dadurch auch der Volkswirt-
schaft einen Nutzen bringen.

Erwähnt soll noch werden, daß dem „Blauwerden"
durch verschiedene chemische und natürliche Mittel vor-
gebeugt werden kann. Die natürlichen, die größtenteils
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